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Markt
Garmisch-
Partenkirchen

60.1 Bauverwaltung

Satzung über das Verbot der Zweckentfremdung
von Wohnraum (Zweckentfremdungssatzung)

Der Markt Garmisch-Partenkirchen erlässt aufgrund von Art. 1 des Gesetzes über das
Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum (Zweckentfremdungsgesetz - ZwEWG) vom
10.12.2007 (GVB[. S. 864, BayRS 2330-11-B), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.06.2017
(GVB[. S. 182), fotgende Satzung (Zweckentfremdungssatzung: ZeS):

5 1 Gegenstand der Satzung

(1) lm Markt Garmisch-Partenkirchen ist die Versorgung der Bevölkerung mit
ausreichendem Wohnraum zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet.
lnsbesondere wird zunehmend Mietwohnraum dem Wohnungsmarkt durch die
Umwandlung in Ferienwohnungen entzogen wodurch ein erheblicher Mangel an

bezahlbaren Wohnraum zu verzeichnen ist. Dementsprechend nutzt der Markt
Garmisch-Partenkirchen den gesetzlich verankerten Rahmen auf Grundlage des
vorgenannten Gesetzes, bestehenden Wohnraum im Ortsgebiet zu erhatten und zu
schützen.

(2) Die Satzung gitt für die Zweckentfremdung von Wohnraum im gesamten Ortsgebiet
des Marktes Garmisch-Partenki rchen.

S 2 Wohnraum

(1) Wohnraum im Sinne der Satzung sind sämtliche Räume, die zu Wohnzwecken
objektiv geeignet und subjektiv bestimmt sind.

(2) Objektiv geeignet sind Räume, wenn sie (atleine oder zusammen mit anderen
Räumen) die Führung eines selbständigen Haushalts ermöglichen. Die subjektive
Bestimmung (erstmalige Widmung oder spätere Umwidmung) trifft der
Verfügungsberechtigte ausdrücktich oder durch nach außen erkennbares schlüssiges
Verhalten.

(3) Wohnraum liegt nicht vor, wenn
1. baurechtlich eine Wohnnutzung nicht zutässig und auch nicht

genehmigungsfähig ist,
7. ein dauerndes Bewohnen unzulässig oder unzumutbar ist, weil der Raum

einen schweren Mangel bzw. Missstand aufweist oder unerträglichen
Umwelteinflüssen ausgesetzt ist.

5 3 Zweckentfremdung

Wohnraum wird zweckentfremdet, wenn er anderen ats Wohnzwecken zugeführt wird. Eine
Zweckentfremdung tiegt insbesondere dann vor, wenn der Wohnraum
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1. zu mehr ats 50 v. H. der Gesamtftäche der jeweitigen Wohneinheit für gewerbliche
oder berufliche Zwecke verwendet oder überlassen wird,

2. baulich derart verändert oder in einer Weise genutzt wird, dass er für Wohnzwecke
nicht mehr geeignet ist,

3. mehr als insgesamt acht Wochen im Katenderjahr für Zwecke der
Fremdenbeherbergung genutzt wird,

4. länger als drei Monate leer steht,
5. beseitigt wird.

S 4 Genehmigung

(1) Wohnraum darf nur mit Genehmigung des Marktes Garmisch-Partenkirchen ancieren

ats Wohnzwecken zugeführt werden.
(2) Eine Genehmigung ist zu erteiten, wenn vorrangige öffenttiche lnteressen oder

schutzwürdige private lnteressen das lnteresse an der Erhattung des betroffenen
Wohnraums überwiegen.

(3) Die Genehmigung wirkt für und gegen den Rechtsnachfotger; das Gleiche gilt auch

für Personen, die den Besitz nach Erteilung der Genehmigung ertangt haben.
(4) Über den Antrag auf Erteilung einer Zweckentfremdung nach Abs. 1 bis 3

entscheidet die Gemeinde nach Vorliegen atler Untertagen innerhalb einer Frist von

drei Monaten. Nach Abtauf der Frist gitt die Genehmigung ats erteilt.

5 5 Auskunfts- und Betretungsrecht
Auf der Grundlage des Art. 3 Satz 1 ZwEWG haben die dingtich Verfügungsberechtigten,
Besitzer, Verwatter, Vermittler dem Markt Garmisch-Partenkirchen die Auskünfte zu geben

und die Untertagen votlständig vorzutegen, die erforderlich sind, um die Einhattung der
Vorschriften des Gesetzes und dieser Satzung zu überwachen. Sie haben dazu auch den

vom Markt Garmisch-Partenkirchen beauftragten Personen zu ermöglichen, zu

angemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Wohnungen und Wohnräume zu betreten.
Die Auskunftspftichtigen haben auch Tatsachen zu offenbaren, die geeignet sind, eine
Verfotgung wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit herbeizuführen. Jedoch
darf eine Auskunft, die ein Auskunftspftichtiger gemäß seiner Verpftichtung nach Satz 1

erteilt, in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten gegen den Auskunftspftichtigen oder einen in 5 52 Abs. 1 der SIPO

bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Auskunftspftichtigen verwendet
werden. Satz 1 gilt auch für Dienstanbieter im Sinne des Telemediengesetzes.

S 6 Anordnungen

(1) Die Voltzugsbehörde kann Anordnungen auf Grundlage der Art. 3 ZwEWG sowie des

Art.7 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 des LSTVG i.V.m. Arl. 4 ZwEWG treffen.
(2) lst eine Zweckentfremdung auch nachträgtich nicht genehmigungsfähig, kann dem

Verfügungsberechtigten und dem Nutzer aufgegeben werden, die
Zweckentfremdung in angemessener Frist zu beenden und den Wohnraum wieder
Wohnzwecken zuzuf ühren.

S 7 Abweichu ngstatbestände
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(1) Eine Zweckentfremdung liegt nicht vor, wenn
1. der Wohnraum dem Wohnungsmarkt nicht generelt zur Verfügung steht, weil

das Wohnen in einem engen räumlichen Zusammenhang an eine bestimmte
Tätigkeit geknüpft ist (2. B. Wohnraum für Aufsichtsperson auf
Betriebsgelände, Hausmeister*innenwohnung im Schutgebäude),

2. der Wohnraum bereits vor dem lnkrafttreten der Satzung und seitdem
nachweistich ohne Unterbrechung anderen als Wohnzwecken diente,

3. der Wohnraum nachweislich zügig umgebaut, lnstand gesetzt oder
modernisiert wird oder alsbald veräußert werden sotl und deshatb
vorübergehend unbewohnbar ist oder leer steht,

4. eine Wohnung durch den Verfügungsberechtigten oder den Mieter zu
gewerblichen oder beruflichen Zwecken mitbenutzt wird, insgesamt jedoch
die Wohnnutzung überwiegt (über 50 v. H. der Gesamtfläche) und Räume
nicht im Sinne von Abs.1 Nr. 2 baulich verändert wurden.

(2) Eine Zweckentfremdung kann genehmigt werden, wenn
1. dem lnteresse an der Erhaltung des Wohnraums durch die Neuschaffungvon

der Größe nach vergleichbarem Ersatzwohnraum Rechnung getragen wird.
2. vorrangige öffentliche Belange für eine Zweckentfremdung gegeben sind.

Zum Beispiet, wenn Wohnraum zur Versorgung der Bevölkerung mit soziaten
Einrichtungen (2. B. für Erziehungs-, Ausbildungs-, Betreuungs- oder
gesundheittiche Zwecke) oder lebenswichtigen Diensten (2. B. ärzttiche
Betreuung) verwendet werden sol[, die gerade an dieser Stelte der
Gemeinde dringend benötigt werden und für die andere Räume nicht zur
Verfügung stehen oder nicht zeitgerecht geschaffen werden können.

3. im Einzetfatl durch eine einmatige oder laufende Ausgleichszahtung erreicht
wird, dass das öffentliche lnteresse an der Erhaltung eines bestimmten
Wohnraums hinter das lnteresse an einer Zweckentfremdung zurücktritt. Mit
der Ausgteichszahlung solten die durch die Zweckentfremdung bedingten
Mehraufwendungen der Attgemeinheit für die Schaffung neuen Wohnraums
teilweise kompensiert und so ein Ausgteich für den Verlust an Wohnraum
geschaffen werden. Die Ausgteichsbeträge sind zweckgebunden für die
Schaffung neuen Wohnraums zu verwenden.

(3) Ein beachttiches Angebot zur Errichtung von Ersatzwohnraum liegt vor, wenn die
folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Der Ersatzwohnraum wird im Gebiet des Marktes Garmisch-Partenkirchen
geschaffen,

2. der Ersatzwohnraum wird von dem/der dingtich Verfügungsberechtigten im
Rahmen der Zweckentfremdungsgenehmigung geschaffen,

3. der Ersatzwohnraum wird in zeitlichem Zusammenhang vor Erteitung der
Genehmigung zur Zweckentfremdung geschaffen (kein Ersatzwohnraum,,aus
dem Bestand" oder ,,auf Vorrat"),

4. der neu zu schaffende Wohnraum darf nicht kleiner als der
zweckzuentfremdende Wohnraum sein und diesen im Standard nicht in einer
für den allgemeinen Wohnungsmarkt nachteitigen Weise unterschreiten und

5. der Ersatzwohnraum steht dem attgemeinen Wohnungsmarkt zur Verfügung.

(4) Die Genehmigung zur Zweckentfremdung von Wohnraum kann bei berechtigtem
lnteresse einmatig befristet (maximal bis zu 3 Jahren), bedingt oder unter Auflagen
erteilt werden. Nebenbestimmungen sind in den Bescheid aufzunehmen, um
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Genehmigungshindernisse auszuräumen, die Zweckentfremdung so gering wie
mögtich zu halten oder den im Einzelfall vorliegenden lnteressenausgleich rechtlich
zu sichern.

S 8 Ordnungswidrigkeiten

(1) Mit einer Geldbuße bis zu 500.000 Euro kann nach Art. 4Salz 1 ZwEWG belegt
werden, wer ohne die erforderliche Genehmigung Wohnraum für andere als

Wohnzwecke verwendet oder überlässt.
(2) Mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro kann nach Art. 4Satz 2 ZwEWG betegt

werden, wer entgegen S 5 ZeS Auskünfte nicht, nicht richtig oder nicht vollständig
erteitt oder Untertagen nicht oder nicht vollständig vorlegt.

(3) Eine nach Art. 47wEWG begangene Ordnungswidrigkeit wird durch eine
nachträgtiche Genehmigung nicht geheitt.

S 9 lnkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01 .10.2025 in Kraft. Sie tritt mit Ablauf von fünf Jahren nach
lnkrafttreten außer Kraft.

rchen, 25.09.2025G

E Koch
Erste Bürgermeisteri

Bekanntmachu

Diese Satzung wurde im Amtsblatt des Marktes Garmisch-Partenkirchen am 30.09.2025

(Dig. Ambl. 2025 Nr.86) bekanntgemacht.

Garm -Parten kirchen, 30.10.2025

Elisabeth Koch

Erste Bürgermeiste


